Seminar „EU-Fördermittel in der Migrationsarbeit“

„EU-Fördermittel in der Migrationsarbeit“, das war das Thema eines Seminars, das die Abteilung Sozialwirtschaft – Europa – Beratung der BFS Service GmbH am 9. Juli 2002 für das Diakonische Werk der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern abhielt. Etwa 20 Migrationsreferenten und Geschäftsführer aus Einrichtungen und Untergliederungen des Diakonischen Werks Bayern waren nach Nürnberg gekommen, um die europäische Migrationspolitik und einschlägige EU-Förderprogramme kennen zu lernen.

Seitdem der Vertrag von Amsterdam (Mai 1999) die rechtlichen Rahmenbedingungen festlegte und der Europäischen Rat von Tampere/Finnland sich im Oktober 1999 mit der Schaffung eines gemeinsamen „Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts“ in der EU beschäftigte, ist die Migrationspolitik in der Europäischen Union ein wichtiges Thema. War die Einreise in EU-Länder, die Aufnahme von Flüchtlingen, Asylverfahren und Aufenthaltsrecht vordem allein Sache der einzelnen Mitgliedstaaten gewesen, so sind jetzt auch die Europäische Kommission, der Ministerrat und das Europäische Parlament für diese Themen zuständig. Zuletzt legte der Europäische Rat von Sevilla (Juni 2002) den Zeitplan für die Annahme der Gesetzesvorhaben fest. So soll z.B. bis Ende des nächsten Jahres eine Richtlinie über die Familienzusammenführung beschlossen werden.

Immer dort, wo eine gemeinsame EU-Politik entsteht, werden auch EU-Förderprogramme eingerichtet, um die möglichen negativen Effekte der gemeinsamen Politik in den Mitgliedstaaten ausgleichen. So gibt es seit dem Jahr 2000 den Europäischen Flüchtlingsfonds, der den Mitgliedstaaten dabei helfen soll, Flüchtlinge aufzunehmen und in ihre Gesellschaft zu integrieren. In Deutschland wird der Fonds vom Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge in Nürnberg verwaltet. Die neue Ausschreibung für 2003 und eine ergänzende für 2002 werden jederzeit erwartet (www.bafl.de, Tel. 0911. 943-2206 und -2220). Weniger direkt für die Migrationsarbeit vorgesehen, aber ebenfalls geeignet sind EU-Förderprogramme, die benachteiligte Bevölkerungsgruppen unterstützen. So können z.B. Bildungs- oder beschäftigungsfördernde Projekte wie auch die Jugendarbeit mit Migranten mit EU-Mitteln gefördert werden.

Der Nachmittag nahm die Organisation der EU-Arbeit in einem Wohlfahrtsverband ins Visier. Welche Voraussetzungen sind für effektive Europaarbeit nötig? Wie geht man mit EU-Informationen um? Was ist das Besondere an einem EU-Projekt und was ist bei der Konzeption eines solchen zu berücksichtigen? In diesem Zusammenhang wurde auch EUFIS, das EU-Förderinformationssystem der Bank für Sozialwirtschaft, vorgestellt und zum Experimentieren freigegeben.

Möchten auch Sie eine Mitarbeiterfortbildung, ein internes Seminar oder eine öffentliche Veranstaltung zu einem Europa-Thema durchführen, das für Ihre Arbeit wichtig ist? Sie können uns in Anspruch nehmen! Wir helfen Ihnen bei der Konzeption, unterstützen Sie in der Organisation und stehen als Referenten zur Verfügung. 

Wenden Sie sich bitte an das EUFIS-Team der BFS:

Dr. Berthold Becher, BFS Köln, Tel. 0221.97356-237, E-Mail: b.becher@sozialbank.de, Markus Sobottke, BFS Köln, Tel. 0221.97356-247, E-Mail: m.sobottke@sozialbank.de, Susanne Knäpper, BFS-Europabüro Brüssel, Tel. 0032.22 80 27 76, E-Mail: s.knaepper@sozialbank.de.
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